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Juni 1945

Tribiine

Um ein schweizerisches Denkmalamt

Unsere Kunstdenkmiler gewinnen eine
stindig hohere Bedeutung. Die Schweiz
ist heute noch eines der ganz wenigen
Liinder Europas, das seinen Denkmii-
lerbestand ungeschmiilert gerettet hat
und wo der Fremde geschlossene alte
Stadtbilder findet, ohne dauernd auf
die Spuren der Zerstérung zu stofen.
Diese privilegierte Stellung verpflich-
tet zu hochster Sorgfalt, und gerade
an dieser Sorgfalt fehlt es in unserem
Lande oft viel mehr als in den anderen
Kulturlindern. Unsere Institutionen
zum Schutze und zur Pflege der Kunst-
denkmiiler stellen ein liickenhaftes
Gebiiude auf ungeniigenden und ver-
alteten Grundlagen dar. Es gibt Kan-
tone, die eine Kommission fiur die
Kunstdenkmiiler, einen Denkmalpfle-
ger oder einen Kantonsarchidologen
kennen; in anderen ist die Uberwa-
chung des Kunstgutes fastr ganz der
inoffiziellen, oft privaten Initiative
iiberlassen oder dem Heimatschutze,
der sich aber in héherem MaBe fir
die Volkskunst einsetzt als fur die
groBBen kiinstlerischen Werte. Wih-
rend in den letzten Jahrzehnten an
Stellen
durchgefithrt wurden, die unter der

einzelnen Restaurierungen
Leitung bedeutender Spezialisten stan-
den und den entsprechenden Leistun-
gen des Auslandes ebenbiirtig waren
(es sei erinnert an Romainmotier, an
S. Biagio in Bellinzona-Ravecchia, an
die Eberlerkapelle in Basel), waren an
viel mehr anderen Orten willkiirliche
Entstellungen moglich, wie sie in
Staaten mit einer gut ausgebauten
Denkmalpflege nicht mehr denkbar
sind. Noch immer wird in unserem
Lande dekoratives und
Steinmetzwerk tberarbeitet, werden

figuirliches

die Farben barocker Innenriume ver-
indert, werden gotische Plastiken und
barocke Altdre neu gefaf3t, werden
Wandbilder iitbermalt statt restauriert,
werden weille Stukkaturen vergoldet;
vieles wird noch bei Umbauten sinn-
los geopfert, und anderes geht durch
Vernachliassigung zugrunde. Es klaffen
im Schutze und in der Pflege unserer
Kunstdenkmiler Liicken, durch die
stindig und unaufhaltsam wertvolle
Teile des Bestandes verloren gehen.
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Dabei fehlt es meist nur am sachkun-
digen Rate und an der nétigcfl Auf-
klirung; denn viel hiufiger als auf
eigentliche Zerstorungen gehen die
angerichteten Schiden auf Umbauten
und Restaurationen zuriick — oft auf
vermeintliche Verschonerungen -, bei
denen es an der Einsicht und an der
Kenntnisderwissenschaftlichen Grund-
lagen einer richtigen Denkmalpflege
fehlt. Es sind alle jene Fiille, wo die
Arbeit des Architekten durch die des
Historikers und Restaurators erginzt
werden muf}; denn die Denkmalpflege
hat ihre wissenschaftlichen Prinzipien,
die nur der Fachmann beherrscht.

Hier hitte die Titigkeit eines staat-
lichen Denkmalamtes einzusetzen, wie
es in den anderen Kulturstaaten exi-
stiert. Es hiitte die Kunstdenkmiiler
des Landes zu uberwachen, ihren
Schutz zu veranlassen, bei der Konser-
vierung und Restaurierung beratend
und helfend beizustehen und wegen
der Zuwendung von Bundesmitteln
Antrag zu stellen. Nun besteht eine
solche Institution schon seit lingerer
Zeit in der Eidgendssischen Kommis-
sion fiir historische Kunstdenkmiler,
und sie hat auch schon tberaus wert-
volle Dienste geleistet. Aber eine
Kommission kann sich nicht mit der
gleichen Kontinuitit fur eine Auf-
gabe einsetzen wie ein dauerndes
Amt. Die Schweiz hat zwar das Glick
gehabt, daf3 Manner wie Joseph Zemp
und der gegenwirtige Prisident, Prof.
Linus Birchler, sich mit leidenschaft-
licher Liebe und unermiidlicher Schaf-
fenskraft in den Dienst dieser Kom-
mission stellten. Ein wirksamer und
lickenloser Denkmalschutz verlangt
aber auch einen schnell und richtig
funktionierenden Apparat. Oft miissen
Bestrebungen einer Kommission daran
scheitern, dal} sie im Augenblicke
nicht beschluBféhig ist oder dal} ihre
Mitglieder nur einen Bruchteil ihrer
Zeit der Aufgabe widmen kénnen. Ein
einziges Beispiel moge geniigen: Als
1933 in der Kirche Oberwinterthur
der in der Schweiz einzigartige hoch-
gotische  Freskenzyklus restauriert
wurde, bestand die Absicht, dafir
eine Bundessubvention in Anspruch
zu nehmen, wodurch er unter Denk-
malschutz gestellt worden wire. Da
aber die Kommission fiur Kunstdenk-
maéler in jenen Monaten nicht zusam-
mentrat, mullte mit der Restauration
ohne ihre Kontrolle begonnen werden,
und sie durfte, den Vorschriften ent-

sprechend, die Subvention nachtrig-
lich nicht mehr erteilen. Damit fiel
auch die Schutzbestimmung weg, und
als einzelne Mitglieder der Kirchen-
Wandbilder

noch

pflege die nach der
Restauration
haben wollten,

BeschluB3 nur durch Zureden mit Miithe

doch entfernt

konnte ein solcher

verhindert werden. Einzig ein blei-
bendes Amt vermag in der stindigen
Bereitschaft zu sein, die durch die
vielfiltigen, oft unvermittelt
auftauchenden, oft in ziher Beharr-

ganz

lichkeit zu verfolgenden Aufgaben
erfordert wird.
Ein  Eidgendgssisches Denkmalamt

miillte aber nicht nur eine Zentralstelle
fiir alle Fragen der Denkmalpflege
sein und allen jenen Kantonen zu
Hilfe kommen, die keine entsprechende
eigene Institution besitzen. Es sollte
auch durch Wegleitungen und Rechen-
schaftsberichte, die in viele Hinde
gelangen, die Offentlichkeit tiber die
Téatigkeit, Ziele und Prinzipien schwei-
Denkmalpflege

zerischer aufkliren.

Denn es ist weder mdoglich, noch
wiinschenswert, diese Denkmalpflege
vollig zu verstaatlichen. Gerade die
schweizerische Kunstpflege zieht einen
wesentlichen Teil ihrer Kraft aus der
freudigen Mitwirkung lokaler Instan-
zen und der Privatinitiative. Alle diese
Mitarbeiter
geleitet werden. Solange Privatleute,

miuliten gefordert und
Pfarriimter und lokale Instanzen tuber
das Schicksal unserer Baudenkmiiler
fast unbeschrinkt entscheiden kénnen,
ist die unermiidliche o6ffentliche Auf-
klirung unerlisslich. Es wiire eine der
vornehmsten Aufgaben eines Eidge-
nossischen Denkmalamtes, den in
unserem Lande noch vielerorts herr-
schenden veralteten Auffassungen von
Renovation und Rekonstruktion ent-
gegenzutreten, die besten modernen
Erkenntnisse zu vermitteln und die
verlorene Ehrfurcht vor dem Original-
werte eines Kunstwerks wieder zu

wecken. H. K.

Chronigue Romande

Les amateurs d’art genevois n’auront
vraiment pas ew a se plaindre de la sai-
son de printemps de l'année 1945, car en

*+63*



	Tribüne

